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Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване -
Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata -
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4. 2025/0476/EE - C50A - Lebensmittel

5. Änderung der Verordnung Nr. 95 des Landwirtschaftsministers vom 6. November 2014 über die Anforderungen an die
Zusammensetzung und die Qualität von Konfitüre, Gelees, Marmelade und Maronenkrem und die Anforderungen an die
Bereitstellung von Informationen über Lebensmittel

6. Die Anforderungen an Konfitüre, Gelee, Marmelade und Fruchtgelee sind festgelegt.

7.

8. In dem Verordnungsentwurf wird der Mindestfruchtgehalt für bestimmte Erzeugnisse erhöht, die Möglichkeit
eingeräumt, bei Erzeugnissen mit reduziertem Zuckergehalt auf den Zusatz von Süßungsmitteln zu verzichten, und es
werden die Einzelheiten der Etikettierung präzisiert, so etwa entfällt die Anforderung, den Zuckergehalt im selben
Sichtfeld wie dem für den Namen des Erzeugnisses anzugeben. Außerdem wird die Verwendung des Begriffs
„Marmelade“ für ein aus Zitrusfrüchten und anderen Früchten hergestelltes Erzeugnis präzisiert und die Bestimmungen
über die Behandlung von Rohstoffen mit Schwefeldioxid und Sulfiten sowie die Aufnahme von Schwefeldioxid in das
Verzeichnis der Zutaten gestrichen. Es wird festgelegt, dass der als optionaler Bestandteil bei der Herstellung von
Konfitüren und Gelees verwendete Saft entweder konzentriert oder unkonzentriert sein kann. Für die Produktbezeichnung
„Konfitüre“, die als nationale Anforderung eingeführt wurde, wird die Untergrenze für den Fruchtgehalt angehoben und
die Obergrenze für den Gehalt an löslichen Feststoffen klarer auf 59 % festgelegt.
Der Verordnungsentwurf tritt am 14. Juni 2026 in Kraft. Vor dem 14. Juni 2026 in Verkehr gebrachte oder
gekennzeichnete Erzeugnisse, die den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften entsprechen, dürfen bis zur
Erschöpfung der Bestände vermarktet werden. Die Produktbezeichnung „Konfitüre“ unterliegt ab dem 1. Januar 2027 den
erhöhten Anforderungen an den Fruchtgehalt, und Konfitüren, die vor diesem Datum in Verkehr gebracht werden, können
bis zum Ende ihrer Lebensdauer verkauft werden.

9. Mit der Verordnung werden die Anforderungen der Richtlinie (EU) 2024/1438 des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Änderung der Richtlinie 2001/113/EG des Rates über Konfitüren, Gelees, Marmeladen und Maronenkrem für die
menschliche Ernährung umgesetzt. Zusätzlich zur Umsetzung des EU-Rechts werden die Anforderungen an die
Zusammensetzung der Produktbezeichnung „Marmelade“, die als nationale Anforderung festgelegt wurden, präzisiert.

10. Verweise auf einschlägige Rechtsvorschriften:

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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